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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Stoff 
Stoffname : HÄRTER 105 
Chemischer Name : Reaction mass of 2-ethyl-2-[[3-(2-methylaziridin-1-

yl)propionyl]methyl]propane-1,3-diyl bis (2-methylaziridine-1-propionate) 
and 2,2-bis({[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butyl 3-2,2-
bis({[3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl]oxy}methyl)butoxy] propanoate 

EG-Nr. : 939-180-9 
CAS-Nr. : 64265- 57-2 
REACH-Registrierungs-Nr. : 01 

- 
2119963929 
- 
15 

Produktcode : 105 
Produktart : Sebek produkt 
Produktgruppe : Handelsprodukt 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung 
Spezifikation für den 
industriellen/professionellen Gebrauch 

: Industriell 
Nur für den gewerblichen Gebrauch 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Härtungsmittel (Vernetzungsmittel) 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : +32 69 590 490 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 H302  
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318  
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 H317  
Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2 H341  
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), 
Kategorie 2 

H373  

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411  
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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2.2. Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

    

  

  GHS05 GHS07 GHS08 GHS09   
Signalwort (CLP) : Gefahr 
Gefahrenhinweise (CLP) : H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 - Verursacht schwere Augenschäden. 
H341 - Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (bei 
Verschlucken). 
H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter 
Exposition. 
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 
P260 - Aerosol, Dampf nicht einatmen. 
P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes 
tragen. 
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280 - Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P301+P312 - BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P302+P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife 
waschen. 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 
P405 - Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 - Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoffe 
Art des Stoffs : Einkomponentig 
Name : HÄRTER 105 
CAS-Nr. : 64265- 57-2 
EG-Nr. : 939-180-9 
 

Name Produktidentifikator %  Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

2-ethyl-2-[[3-(2-methylaziridine-1-
yl)propionyl]methyl]propane-1,3-diylbis(2-
methylaziridine - 1 ) propionate 

CAS-Nr.: 64265-57-2 
EG-Nr.: 264-763-3 
REACH-Nr.: 01 
- 
2119963929 
- 
15 

~ 100 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Muta. 2, H341 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
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3.2. Gemische 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Wenn Zweifel bestehen oder die Symptome anhalten, einen Arzt 

aufsuchen. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei 
Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett 
vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Opfer ruhig halten, jede Anstrengung vermeiden. Nach Einatmen von 
Dämpfen oder Zersetzungsprodukten im Unglücksfall an die frische Luft 
bringen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Atemschutzgerät anlegen. 
Einatmen von Frischluft gewährleisten. Betroffene Person ausruhen 
lassen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach 
Hautkontakt 

: Verunreinigte Kleidung und Schuhe ablegen. Sofort mit Wasser und 
Seife gründlich waschen. In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen 
und alle betroffenen Hautpartien mit milder Seife und Wasser 
abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. Mit viel 
Wasser/…/waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Sofort ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen, In Mitleidenschaft gezogene 
Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder Seife und 
Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Sonderbehandlung (siehe 
ergänzende Erste-Hilfe-Anweisungen auf diesem Etikett). Kontaminierte 
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach 
Augenkontakt 

: Sofort mit viel Wasser ausspülen. Augen bei geöffnetem Lidspalt 
mehrere Minuten unter fließendem Wasser auspülen und Arzt 
konsultieren. Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach 
Verschlucken 

: Mund mit Wasser spülen, Erbrechen vermeiden. Arzt hinzuziehen. Mund 
ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe herbeirufen. 
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen : Reizend. schwerer Hautreiz, Rötung, Dermatitis. Kann vermutlich 

genetische Defekte verursachen. Schädigt die Organe. 
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann Reizungen oder asthmaähnliche Symptome verursachen. Kann 

allergische Hautreaktionen verursachen. 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Symptome/Wirkungen nach 
Augenkontakt 

: Kann schwere Reizung verursachen. Verursacht schwere 
Augenschäden. 

Symptome/Wirkungen nach 
Verschlucken 

: Reizungen im Mund, Rachen und Magen. Das Verschlucken einer 
kleinen Menge dieses Produkts hat schwere Gesundheitsschäden zur 
Folge. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Pulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxyd (CO2), Sprühwasser 

oder Wassernebel. Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. 
Wassersprühstrahl. Sand. 

Ungeeignete Löschmittel : Unseres Wissens keine. Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Explosionsgefahr : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 
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5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Brandschutzvorkehrungen : Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Löschanweisungen : Es ist zu vermeiden (abzulehnen), dass zur Brandlöschung verwendetes 

Wasser in die Umwelt gelangt. Zur Kühlung exponierter 
Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim 
Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen 
von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug tragen. 
(Siehe Abschnitt 8). Brandabschnitt nicht ohne ausreichende 
Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mithilfe von absorbierendem 

Material aufnehmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die 
Kleidung gelangen lassen. Schutzausrüstung. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Notfallmaßnahmen : Nur mit geeigneter Schutzausrüstung verwenden. Unbeteiligte Personen 

evakuieren. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 
Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die 
Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Kleine Mengen verschütteter Flüssigkeit: in nicht brennbarem 

absorbierendem Material aufnehmen und in Entsorgungsbehälter geben. 
Bei Freisetzung großer Mengen: freigesetzten Feststoff in 
verschließbare Behälter füllen. Auslaufen stoppen, wenn möglich ohne 
ein Risiko einzugehen. Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und 
gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Verschüttete Mengen 
so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur 
aufsaugen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien 
entfernt aufbewahren. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren 
Handhabung 

: In fest verschlossenen Behältern lagern. Bei der Handhabung, die 
Berührung mit folgenden Produkten vermeiden: Haut und Augen. Vor 
dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des 
Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder 
Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung 
ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden. Einatmen von 
Dampf vermeiden. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Vor 
Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 

Verwendungstemperatur : 5 – 40 °C 
Hygienemaßnahmen : Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. Essen, 

trinken oder rauchen Sie nicht, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bei 
Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Beide 
Hände gründlich waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht 
außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor 
erneutem Tragen waschen. 
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : Behälter gut verschlossen halten. Nur im Originalbehälter an einem 

kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, entfernt von: Wärmequellen. 
Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. 

Unverträgliche Produkte : Starke Basen. Starke Säuren. 
Unverträgliche Materialien : Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. 
7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 
8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

HÄRTER 105 (64265- 57-2) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 
Akut - systemische Wirkung, inhalativ ≈ 8,4 mg/m³ 

Akut - lokale Wirkung, dermal ≈ 0,417 mg/kg KW/Tag 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ ≈ 11,1 mg/kg KW/Tag 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 0,023 mg/kg KW/Tag 

Langfristige - systemische Wirkung, 
inhalativ 

≈ 1,62 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 
Akut - systemische Wirkung, inhalativ ≈ 5,04 mg/m³ 

Akut - lokale Wirkung, dermal 0,25 mg/kg KW/Tag 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ ≈ 6,67 mg/m³ 

Langfristige - systemische Wirkung, oral 0,278 mg/m³ 

Langfristige - systemische Wirkung, 
inhalativ 

≈ 0,972 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal ≈ 0,014 mg/kg KW/Tag 

DNEL/DMEL (zusätzliche Angaben) 
Zusätzliche Hinweise Nicht verfügbar 

PNEC (Wasser) 
PNEC aqua (Süßwasser) ≈ 0,0055 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) ≈ 0,00055 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) ≈ 0,066 mg/l 

PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser) ≈ 0,003 mg/l 

PNEC (Sedimente) 
PNEC Sediment (Süßwasser) ≈ 0,066 mg/kg Trockengewicht 

PNEC Sediment (Meerwasser) ≈ 0,003 mg/kg Trockengewicht 
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HÄRTER 105 (64265- 57-2) 

PNEC (Boden) 
PNEC Boden ≈ 0,003315 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Zusätzliche Hinweise) 
Zusätzliche Hinweise Nicht verfügbar 

8.1.5. Control banding 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 
Handschuhe. Sicherheitsbrille. Unnötige Exposition vermeiden. 
Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   
8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 
Schutzbrille. Schutzbrille oder Sicherheitsgläser 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen Nach Kontakt Hautflachen gründlich waschen 
 

Handschutz: 
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen. Schutzhandschuhe tragen. 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang. Geeignete Maske tragen 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Sonstige Angaben: 
Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : hellgelb. 
Aussehen : farblos bis schwach gelb. 
Geruch : Aminartig. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : ≈ -30 °C 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
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Siedepunkt : ≈ 243 °C 
Entzündbarkeit : Nicht brennbar. 
Explosive Eigenschaften : Nach unserer Kenntnis, keine. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nach unserer Kenntnis, keine. 
Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : ≈ 250 °C 
Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : 10,2 (9,8 – 11) 
Viskosität, kinematisch : ≈ 287,963 mm²/s 
Viskosität, dynamisch : ≈ 311 (≥ 0) mPa·s 
Löslichkeit : Nicht verfügbar. vollkommen löslich. 

Wasser: ≈ 100 % 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 
(Log Kow) 

: Nicht verfügbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 
(Log Pow) 

: 1,4 – 0,6 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 
Dichte : ≈ 1,08 g/cm³ 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 
9.2. Sonstige Angaben 
9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
Bei Erhitzung/Brand: Bildung (sehr) giftiger Gase/Dämpfe z.B.: Kohlenmonoxid - Kohlendioxid. 
10.2. Chemische Stabilität 
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7). Nicht festgelegt. 
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. Nicht festgelegt. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Nach unserer Kenntnis, keine. Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. 
10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar. Starke Säuren. Starke Basen. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Akute Toxizität (Oral) : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

HÄRTER 105 (64265- 57-2)  

LD50 oral Ratte ≈ 423 mg/kg Polyfunctional Aziridine 
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HÄRTER 105 (64265- 57-2)  

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 10,2 (9,8 – 11) 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden. 
pH-Wert: 10,2 (9,8 – 11) 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 

Keimzellmutagenität : Kann vermutlich genetische Defekte verursachen (bei Verschlucken). 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
einmaliger Exposition 

: Nicht eingestuft 

Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

HÄRTER 105 (64265- 57-2)  

LOAEL (oral, Ratte) 100 mg/kg Körpergewicht 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei 
wiederholter Exposition 

: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
Zusätzliche Hinweise : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
 

HÄRTER 105 (64265- 57-2)  

Viskosität, kinematisch ≈ 287,963 mm²/s 
11.2. Angaben über sonstige Gefahren 
11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

11.2.2. Sonstige Angaben 
Mögliche schädliche Wirkungen auf den 
Menschen und mögliche Symptome 

: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Nicht verfügbar. 
Ökologie - Wasser : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige 
(chronisch) 

: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

HÄRTER 105 (64265- 57-2) 

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l 

EC50 - Krebstiere [1] ≈ 81 ml/l 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
HÄRTER 105 (64265- 57-2) 

Persistenz und Abbaubarkeit Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. 
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12.3. Bioakkumulationspotenzial 
HÄRTER 105 (64265- 57-2) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 
(Log Pow) 

1,4 – 0,6 

Bioakkumulationspotenzial Nicht festgelegt. 
12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
12.7. Andere schädliche Wirkungen 
Zusätzliche Hinweise : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Regionale Abfallverordnung : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 
Verfahren der Abfallbehandlung : Darf nicht mit Hausmüll entsorgt werden. 
Empfehlungen für die Produkt-
/Verpackung-Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften 
entsorgen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

Angewendete 
Sondervorschrift(en): 

375 

Angewendete 
Sondervorschrift(en): 

969 

Angewendete 
Sondervorschrift(en): 

A197 

Angewendete 
Sondervorschrift(en): 

375 

Angewendete 
Sondervorschrift(en): 

375 

Diese Stoffe unterliegen, wenn sie in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpackungen mit einer 
Nettomenge von höchstens 5 l flüssiger Stoffe oder einer Nettomasse von höchstens 5 kg fester Stoffe je Einzel- 
oder Innenverpackung befördert werden, nicht den übrigen Vorschriften des ADR, vorausgesetzt, die Verpackungen 
entsprechen den allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8. 
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

UMWELTGEFÄHRDE
NDER STOFF, 

FLÜSSIG, N.A.G. 

UMWELTGEFÄHRDE
NDER STOFF, 

FLÜSSIG, N.A.G. 

Environmentally 
hazardous substance, 

liquid, n.o.s. 

UMWELTGEFÄHRDE
NDER STOFF, 

FLÜSSIG, N.A.G. 

UMWELTGEFÄHRDE
NDER STOFF, 

FLÜSSIG, N.A.G. 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 3082 
UMWELTGEFÄHRDE

NDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. 

((POLYFUNCTIONAL 
AZIRIDINE. Main 

component cas no. 
64265-57-2)), 9, III, 

(E) 

UN 3082 
UMWELTGEFÄHRDE

NDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G., 9, 

III, 
MEERESSCHADSTO

FF 

UN 3082 
Environmentally 

hazardous substance, 
liquid, n.o.s., 9, III 

UN 3082 
UMWELTGEFÄHRDE

NDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G., 9, 

III 

UN 3082 
UMWELTGEFÄHRDE

NDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G., 9, 

III 

14.3. Transportgefahrenklassen 

9 9 9 9 9 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

     
14.4. Verpackungsgruppe 

III III III III III 
14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 
Meeresschadstoff: Ja 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Landtransport 
Klassifizierungscode (ADR)  : M6  
Sondervorschrift (ADR) : 274, 335, 601, 375 
Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 
Freigestellte Mengen (ADR) : E1 
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 
Sondervorschriften für die 
Zusammenpackung (ADR) 

: MP19  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks 
und Schüttgut-Container (ADR) 

: T4 

Sondervorschriften für ortsbewegliche 
Tanks und Schüttgut-Container (ADR) 

: TP1, TP29 

Tankcodierung (ADR) : LGBV 
Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT 
Beförderungskategorie (ADR) : 3 
Sondervorschriften für die Beförderung - 
Versandstücke (ADR) 

: V12 

Sondervorschriften für die Beförderung - 
Be- und Entladung, Handhabung (ADR) 

: CV13 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(Kemler-Zahl) 

: 90  

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : E  
 

Seeschiffstransport 
Sonderbestimmung (IMDG) : 274, 335, 969 
Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001, LP01 
Sondervorschriften für die Verpackung 
(IMDG) 

: PP1 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03  
Tankanweisungen (IMDG) : T4  
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Besondere Bestimmungen für Tanks 
(IMDG) 

: TP2, TP29  

EmS-Nr. (Brand) : F-A 
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-F 
Staukategorie (IMDG) : A 
 

Lufttransport 
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y964 
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 964 
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 450L 
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 964 
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 450L 
Sondervorschriften (IATA) : A97, A158, A197 
ERG-Code (IATA) : 9L 
 

Binnenschiffstransport 
Klassifizierungscode (ADN) : M6  
Sondervorschriften (ADN) : 274, 335, 375, 601 
Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L 
Freigestellte Mengen (ADN) : E1 
Beförderung zugelassen (ADN) : T 
Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP 
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0 
 

Schienenverkehr 
Klassifizierungscode (RID) : M6  
Sonderbestimmung (RID) : 274, 335, 375, 601 
Begrenzte Mengen (RID) : 5L 
Freigestellte Mengen (RID) : E1 
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 
Sondervorschriften für die Verpackung 
(RID) 

: PP1 

Sondervorschriften für die 
Zusammenpackung (RID) 

: MP19  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: T4  

Besondere Bestimmungen für 
Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer 
(RID) 

: TP1, TP29  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : LGBV 
Beförderungskategorie (RID) : 3 
Besondere Beförderungsbestimmungen 
- Versandstücke (RID) 

: W12 

Besondere Bestimmungen für die 
Beförderung - Be-, Entladen und 
Handhabung (RID) 

: CW13, CW31 

Expressgut (RID) : CE8 
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Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 
(RID) 

: 90 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 
15.1.1. EU-Verordnungen 

EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) 

Referenzcode Anwendbar auf 
3. HÄRTER 105 ; 2-ethyl-2-[[3-(2-methylaziridine-1-yl)propionyl]methyl]propane-1,3-diylbis(2-

methylaziridine - 1 ) propionate 

3(b) HÄRTER 105 ; 2-ethyl-2-[[3-(2-methylaziridine-1-yl)propionyl]methyl]propane-1,3-diylbis(2-
methylaziridine - 1 ) propionate 

3(c) HÄRTER 105 
 

Nicht in der REACH-Kandidatenliste gelistet 
Nicht in REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet 
Nicht in der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012) gelistet 
Nicht in der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021) gelistet 
Nicht in der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009) gelistet 
Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 
Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : Unterliegt nicht der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG 
und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

Sonstige Angaben : Keine. 
 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Muta. 2 Keimzell-Mutagenität, Kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 
Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.


